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zinsgünstigen Bankdarlehen. Die
Darlehen für den Unterhalts- als
auch für den Maßnahmebeitrag
sind während der Fortbildung und
während einer anschließenden Karenzzeit von zwei
Jahren - längstens jedoch sechs Jahre - zins- und
tilgungsfrei.

Die notwendigen Kosten der Anfertigung des Prü-
 (sog. Meisterstück oder eine ver-

gleichbare Prüfungsarbeit) werden bis zur Hälfte,
höchstens jedoch bis zu einer Höhe von 1.534 € im
Rahmen eines zinsgünstigen Darlehens gefördert.

WIE? Antragsstellung und 
-verfahren
Die Förderungsanträge sind schriftlich an die nach
Landesrecht zuständige Behörde zu richten. Die
Förderung mit Unterhaltsbeiträgen erfolgt ab Maß-
nahmebeginn, frühestens jedoch ab dem Antrags-
monat. Sie sollte daher rechtzeitig vor Beginn der 
Maßnahme beantragt werden. Maßnahmebeiträge
können noch bis zum Ende der Maßnahme beantragt
werden. Über Art und Höhe des Förderanspruchs
entscheiden von den Ländern bestimmte Behörden,
die auch die Zuschüsse auszahlen. Die Darlehen
werden von der Kreditanstalt für Wiederaufbau
vergeben, wenn mit ihr hierüber ein gesonderter 
Darlehensvertrag abgeschlossen wird.

Meister-BAföG
WER? Förderungsbereiche
Handwerker und andere Fachkräfte, die sich
auf einen Fortbildungsabschluss zu Handwerks-
oder Industriemeistern, Technikern, Fachkauf-

-
tikern, Programmierern, Betriebswirten oder 

und die über eine nach dem Berufsbildungsge-
setz (BBiG) oder der Handwerksordnung (HwO)
anerkannte, abgeschlossene Erstausbildung
oder einen vergleichbaren Berufsabschluss
verfügen, können die Aufstiegsförderung be-
antragen.

Die Antragsteller dürfen noch nicht

verfügen, die dem angestrebten
Fortbildungsabschluss mindestens
gleichwertig ist (z. B. Hochschulab-
schluss). Eine Altersgrenze besteht
nicht.

WIEVIEL und WAS?
Welche Leistungen

erhalten?
Teilnehmerinnen und Teilnehmer an 
Vollzeitlehrgängen erhalten für nach 
dem 01.07.2009 beginnende Maßnah-
men oder Maßnahmeabschnitte vom
Staat einen monatlichen Unterhalts-
beitrag zum Lebensunterhalt bis zu 
folgender Höhe:

Für jedes weitere Kind erhöht sich (ein-
kommens- und vermögensabhämgig) dieser Betrag
auf 210 Euro € und wird zu 50 Prozent als Zuschuss
geleistet. Alleinerziehende erhalten darüber hinaus
pauschalisiert und ohne Kostennachweis einen
Kinderbetreuungszuschlag von 113 Euro monatlich
pro Kind.

Bei Vollzeit- und Teilzeitmaßnahmen ist zur Finan-
zierung der Lehrgangs- und Prüfungsgebühren
ein einkommens- und vermögensunabhängiger 
Maßnahmebeitrag in Höhe der tatsächlich an-
fallenden Gebühren, höchstens jedoch 10.226 €
vorgesehen. Er besteht aus einem Zuschuss in
Höhe von 30,5 Prozent, im Übrigen aus einem

675 € für Alleinstehende ohne Kind 229 € Zuschuss / 446 € Darlehen

885 € für Alleinstehende mit einem Kind 334 € / 551 €

890 € für Verheiratete 229 € / 661 €

1.100 € für Verheiratete mit einem Kind 334 € / 766 €

1.310 € für Verheiratete mit zwei Kindern 439 € / 871 €
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